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Hygienekonzept 
 (Stand: 22.02.2022) 

  

 

Warnstufe: Die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an zwei Tagen in Folge 

den Wert von 4,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden- Württemberg 

an zwei Tagen den Wert von 250 erreicht oder überschreitet.  

 

Alarmstufe: Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an zwei Tagen in Folge 

den Wert von 15,0 erreicht oder überschreitet und die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg 

an zwei Tagen den Wert von 390 erreicht oder überschreitet. 

 

 

 

Sport- und Kantinenbetrieb 

 

 

 
 

Für Arbeitgeber, Beschäftigte und Selbstständige, SportlerInnen des Profi- und Spitzenspor-

tes und Betriebs-/Reha-Sport ist in der Alarmstufe ein Antigen-Testnachweis an jedem Präsenz-

tag ausreichend. 
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Ausgenommen von der 2G-Regelung:  

• Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (ärztlicher Nach-

weis notwendig),  

• Symptomfreie Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impf-
kommission (STIKO), sowie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren während der Schulzeit; 
Kinder unter 6 unterliegen keiner Nachweispflicht. 
 

 

Überprüfung von Nachweisen 

 

Der Verein ist zur Überprüfung der Corona-Tests und Nachweise verpflichtet. Die Nachweis-

führung für Test und Genesung hat durch Gewährung der Einsichtnahme in den Nachweis in 

verkörperter oder digitaler Form gemeinsam mit einem amtlichen Ausweisdokument zu er-

folgen. Impfnachweise sind in digital auslesbarer Form vorzulegen und wenn technisch mög-

lich elektronisch zu überprüfen.  

 

 

 

Maskenpflicht 

 

Generell gilt in geschlossenen Räumen, die für die Öffentlichkeit oder für den Publikumsverkehr 

bestimmt sind, die Maskenpflicht. Dabei soll ab Vollendung des 18. Lebensjahres eine Atemschutz-

maske (FFP2 oder vergleichbar) getragen werden. In begründeten Einzelfällen kann davon abgewi-

chen werden. Im Freien gilt die Maskenpflicht, wenn ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu 

anderen Personen nicht dauerhaft eingehalten werden kann.  

 

 

Die Maskenpflicht gilt nicht: 

• Kinder bis einschließlich fünf Jahren sind generell von der Maskenpflicht ausgenommen.  

• Wenn aus gesundheitlichen oder sonstigen zwingenden Gründen das Tragen einer 

Maske nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Für die Glaubhaftmachung gesundheitlicher 

Gründe ist in der Regel eine ärztliche Bescheinigung erforderlich.  

• In der Gastronomie beim Essen und Trinken. 

• Bei der Sportausübung. 

• Bei privaten Treffen und Feiern. 

• Beim 2G-Optionsmodell in der Basisstufe.  
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Öffentliche Veranstaltungen 

 

Veranstaltungen sind ein zeitlich und örtlich begrenztes und geplantes Ereignis mit einer definierten Zielset-

zung oder Absicht in der Verantwortung einer Veranstalterin oder eines Veranstalters, einer Person, Organi-

sation oder Institution, an dem eine Gruppe von Menschen gezielt teilnimmt. Dazu zählen unter anderem 

Sportveranstaltungen und Vereinsfeiern. 

 

 

 

Ausgenommen von der 2G-Regelung bzw. Maskenpflicht sind die gleichen Personen wie im Sport- 

und Kantinenbetrieb.  

 

 

Private Veranstaltungen  
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Individuelle Kapazitäts-Festlegungen (Abstand bzw. 60%) 

Der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen ist sichergestellt bei einer maximalen Per-

sonenzahl in der Halle von 120 Personen (5 m² pro Person – 20mx30m = 600m²). Die maximale 

Belegung im Gastronomieraum beträgt 40 Personen. Die Küche ist mit maximal 3 Personen zu 

betreten. Die WC-Räume dürfen jeweils maximal mit 2 Personen betreten werden.  

 

Es ist darauf zu achten, die Räumlichkeiten bei jeder Möglichkeit zu lüften. Zusätzlich wird in Räu-

men, in denen sich mehrere Personen aufhalten, während des Betriebes die Fenster geöffnet ge-

halten. Falls dies nicht möglich oder unzumutbar ist, wird vor und nach gelüftet, bei mehrstündigen 

Einheiten spätestens stündlich. 

 

Im Eingangsbereich und in den Sanitärräumen wird auf die Reinigungsmöglichkeiten für die Hände 

und auf die Notwendigkeit des gründlichen Händewaschens per Aushang hingewiesen. Es werden 

Handwaschmittel, Papierhandtücher und Desinfektionsmittel nach Bedarf in ausreichender 

Menge vorgehalten. Oberflächen sind regelmäßig zu desinfizieren. 

 

 

Boule-Club Rastatt e.V. 
Der Vorstand 
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